
Öffentliche Bekanntmachung des Wahl-
leiters der Stadt Oberhausen

Das Mitglied der Bezirksvertretung Sterkrade Frau
Annemarie Nowak hat auf ihr Mandat verzichtet und ist
zum 31.03.2020 aus der Bezirksvertretung Sterkrade
ausgeschieden. 

Nach dem Listenwahlvorschlag der SPD ist die nachste-
hende Bewerberin

Frau
Dr. Anja Cornelia Schröer
46149 Oberhausen
geboren 1968 in Berlin
E-Mail: anja_schroeer@web.de
Service Engineer Informationstechnik

berufen worden, welche damit an die Stelle der Frau
Nowak tritt.

Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter - Fach-
bereich Wahlen - schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit § 45 des
Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April
2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April
2019 und am 1. September 2019, - SGV. NRW. 1112 -
eingelegt werden. 

Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt
dieser Bekanntmachung an.

Oberhausen, 31.03.2020

Motschull
- Wahlleiter -

Öffentliche Bekanntmachung des
Wahlleiters der Stadt Oberhausen für die
Kommunalwahlen am 13. September 2020

Aufforderung zur Einreichung von

I.   Wahlvorschlägen für die Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt
Oberhausen

II.  Wahlvorschlägen für die Wahl in Wahlbezirken
und aus Reservelisten für die Wahl zum Rat der
Stadt Oberhausen

III. Listenwahlvorschlägen für die Wahl der
Bezirksvertretung

Gemäß § 24, 71 und 75 b Abs. 1 der Kommunalwahlord-
nung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592,
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Oktober
2019 (GV. NRW. S. 602) - SGV. NRW. 1112 -, fordere ich
zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Oberhausen,
Schwartzstr. 73, 46045 Oberhausen, Zimmer 2 und 4
(Untergeschoss), während der Dienststunden von 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr,
kostenlos ausgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 a,
46 b und 46 d des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S.70), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2019
(GV. NRW. S. 202), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25, 26
und 31 KWahlO sowie der §§ 70, 75 a und 75 b KWahlO
weise ich hin.

Die kreisfreie Stadt Oberhausen bildet das Wahlgebiet,
in dem nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a KWahlG min-
destens 58 Vertreter, davon 29 in Wahlbezirken, zu
wählen sind. Dazu hat der Wahlausschuss am 27.
Februar 2020 das Stadtgebiet Oberhausen in 29
Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung ist am 4. März
2020 im Sonderamtsblatt der Stadt Oberhausen
öffentlich bekannt gemacht worden.

Ein Verzeichnis der Wahlbezirke mit den dazugehörigen
Stimmbezirken und Straßen kann beim Oberbürger-
meister - Fachbereich Wahlen -, Schwartzstr. 73, 46045
Oberhausen, während der Dienststunden eingesehen
werden.

1.  Allgemeines

1.1Die Wahlvorschläge müssen beim Wahlleiter - Fach-
bereich Wahlen -, Schwartzstraße 73 (Zimmer 4),
46045 Oberhausen, spätestens bis zum 16. Juli
2020, 18:00 Uhr, eingereicht werden (§ 15 Abs. 1
KWahlG). Die Wahlvorschläge sollten aber nach
Möglichkeit frühzeitig vor dem 16. Juli 2020 einge-
reicht werden, damit etwaige Mängel, welche die
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig
behoben werden können.

     Wahlvorschläge sind nach § 18 Abs. 3 KWahlG
zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind,
den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen
oder auf Grund einer Entscheidung nach Art. 9 
Abs. 2, Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder Art. 32
Abs. 2 der Landesverfassung unzulässig sind.

1.2Wahlvorschläge können von politischen Parteien im
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien),
von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen)
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewer-
berinnen/Einzelbewerbern), von diesen allerdings
keine Reserveliste und keine Bezirksvertretungsliste,
eingereicht werden.

1.3Als Bewerberin/Bewerber einer Partei oder einer
Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht
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zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre
Bewerberinnen/Bewerber in einer Versammlung von
Wahlberechtigten aufstellen lassen.

     Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (Unionsbürgerinnen/Unions-
bürger), die in Deutschland wohnen, sind unter den
gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.

     Die Bewerberinnen/Bewerber und die Vertreterinnen/
Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen/
Bewerber auf der Reserveliste oder der Bezirksver-
tretungsliste und für die Bestimmung einer Bewer-
berin/eines Bewerbers als Ersatzbewerberin/Ersatz-
bewerber für eine andere Bewerberin/einen anderen
Bewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des
Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet
wahlberechtigt ist.

     Als Vertreterin/Vertreter für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Tage des
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreterinnen/
Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet
wahlberechtigt ist.

     Die Vertreterinnen/Vertreter für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerberinnen/Bewerber sind
frühestens ab dem 1. August 2019, die Bewerberin-
nen/Bewerber für die Wahlbezirke frühestens nach
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen.

     Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe
hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr
Ergebnis ist endgültig.

     Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen/
Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für
die Wahl der Bewerberin/des Bewerbers regeln die
Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

     Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der
Bewerberinnen/der Bewerber mit Angaben über Ort
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl
der erschienenen Mitglieder, Vertreterinnen/Vertreter
oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstim-
mung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen.

     Hierbei haben die Leiterin/der Leiter der Versamm-
lung und zwei von dieser/diesem bestimmte Teilneh-
merinnen/Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der
Bewerberinnen/Bewerber für das Amt der Oberbür-
germeisterin/des Oberbürgermeisters und der Be-
werberinnen/Bewerber für die Vertretung in geheimer
Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten
und der Bezirksvertretungslisten hat sich die
Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstreck-
en, dass die Festlegung der Reihenfolge der
Bewerberinnen/Bewerber und die Bestimmung der
Ersatzbewerberinnen/Ersatzbewerber in geheimer
Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung einer
Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung
an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist

Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlags.

1.4Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der
zuständigen Stadt Oberhausen, im Landtag oder auf-
grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahl-
vorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass
sie einen nach demokratischen Grundsätzen
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und
ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengeset-
zes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungs-
gemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.

     Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert
sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben
und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von
Satzung und Programm von Parteien und
Wählergruppen eingereicht werden können, hat das
Ministerium des Inneren am 27. November 2019
(MBl. NRW. S. 764) öffentlich bekannt gemacht.

Zu I.: Wahlvorschlägen für die Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt
Oberhausen

A.  Allgemeines

1.  Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin/einen
Bewerber enthalten gemäß § 46d Abs. 1 KWahlG.
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien),
von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzel-
nen Wahlberechtigten (Einzelbewerber/Einzelbewer-
berin) eingereicht werden. Wer für das Amt der
Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters wähl-
bar ist, kann sich selbst vorschlagen. Parteien und
Wählergruppen können auch gemeinsam eine
Bewerberin/eine Bewerber vorschlagen.

2.  Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von
Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union besitzt und eine Wohnung in der
Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23.
Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht
ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet,
dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetztes eintritt.
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge
Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 65 Abs. 2
Gemeindeordnung NRW).

B.  Form und Inhalt

1.  Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage
11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthal-
ten:

     -      den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht, bei gemeinsamen
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Wahlvorschlägen die Namen und ggf. die
Kurzbezeichnung aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger; andere Wahlvorschläge können
auch durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagträgers gekennzeichnet werden.

     -      Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse oder Postfach (Haupt-
wohnung) sowie Staatsangehörigkeit der Bewer-
berin/des Bewerbers.

     Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und
Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten.

2.  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1
KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von
den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen
Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen
muss die Unterzeichnerin/der Unterzeichner des
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

3.  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten Parteien
und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 300 Wahlberechtigten der Stadt Oberhausen
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein;
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
berinnen/Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung ist
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeich-
nung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-
berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig
erbracht werden (§ 15 Abs. 2 KWahlG).

     Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht,
wenn der bisherige Oberbürgermeister als Bewerber
vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.4
genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

4.  Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 300
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach
Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist fol-
gendes zu beachten:

     -      Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der
Anforderung sind der Name und ggf. die
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe,
die den Wahlvorschlag einreichen will, bei
gemeinsamen Wahlvorschlägen sämtliche
beteiligten Parteien oder Wählergruppen, bei
Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern das
Kennwort sowie Familienname, Vornamen und
Wohnort der/des vorzuschlagenden Bewerberin/
Bewerbers und die Kontaktdaten, die in die
Datenschutzhinweise auf der Rückseite der
Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen sind,
anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben
auf den Formblättern zu vermerken. Parteien
und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung

der Bewerberin/des Bewerbers in einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach 
§ 17 KWahlG zu bestätigen.

     -      Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich unter-
schreiben; die Angaben zum Familiennamen,
Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift
(Hauptwohnung) der Unterzeichnerin/des
Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeich-
nung sollen von der Unterzeichnerin/vom
Unterzeichner persönlich und handschriftlich
ausgefüllt werden.

     -      Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist
auf dem Formblatt gesondert eine Beschei-
nigung der Stadt Oberhausen nach dem Muster
der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass
sie/er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

     -      Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet,
so ist ihre/seine Unterschrift auf allen weiteren
Wahlvorschlägen ungültig. Leistet ein
Wahlberechtigter mehrere Unterstützungsunter-
schriften für verschiedene Wahlvorschläge mit
unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt
es für die Gültigkeit ausschließlich auf die
Reihenfolge der Vorlage durch die Wahlvor-
schlagsträger bei der Gemeinde an, die die
Wahlberechtigung bescheinigt. Gültig ist die
zuerst vorgelegte Unterstützungsunterschrift.
Die gleichzeitige Unterzeichnung eines
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer
Reserveliste bleibt ungerührt.

     Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die
Bewerberin/den Bewerber ist zulässig, wenn diese/
dieser in der Stadt Oberhausen wahlberechtigt ist.

5.  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

     -      Die Erklärung der/des vorgeschlagenen
Bewerberin/Bewerbers nach dem Muster der
Anlage 12c zur KWahlO, dass sie/er ihrer/seiner
Aufstellung zustimmt und ihrer/seiner Ver-
sicherung, dass sie/er für keine andere Wahl zur
Ober-/Bürgermeisterin/zum Ober-/Bürgermeister
oder Landrätin/Landrat kandidiert; die Erklärung
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben
werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.

     -      Eine Wählbarkeitsbescheinigung durch die
zuständige Gemeinde nach dem Muster der
Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben
werden. Sofern die/der Bewerberin/Bewerber
ihren/seinen Hauptwohnsitz im Stadtgebiet
Oberhausen hat, erfolgt die Prüfung der
Wählbarkeit bei Abgabe des Wahlvorschlages.

     -      Bei Wahlvorschlägen von Parteien und
Wählergruppen eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Versammlung der Partei
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oder der Wählergruppe zur Aufstellung der
Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster
der Anlage 9c zur KWahlO, im Falle eines
Einspruchs nach § 17 Abs. 6 KWahlG auch eine
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung,
mit der nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebe-
nen Versicherung an Eides statt über die
geheime Abstimmung nach dem Muster der
Anlage 10c zur KWahlO. Die Beibringung einer
Ausfertigung der Niederschrift und der
Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages.

Zu II.:   Wahlvorschlägen für die Wahl in
Wahlbezirken und aus Reservelisten für die Wahl
zum Rat der Stadt Oberhausen

A   Wahlvorschläge für die Wahl in Wahlbezirken

1.  Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht
werden. Er muss enthalten:

     -      den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von
Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern können
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden;

     -     Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie
Staatsangehörigkeit der Bewerberin/des Bewer-
bers.; bei Beamten und Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind,
anzugeben.

     Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

2.  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1
KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss min-
destens eine Unterzeichnerin/ein Unterzeichner
ihre/seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst
leisten.

3.  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten Parteien
und Wählergruppen müssen ferner von mindestens
10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den die
Kandidatin/der Kandidat aufgestellt ist, persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch
für Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen/
Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu
wählenden Vertretung einen Sitz auf Grund eines
Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzel-
bewerberin/Einzelbewerber benannt waren, und der
Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungs-
gemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der
Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen/der
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umständen, die die/der Wahlvorschlags-

berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig
erbracht werden.

4.  Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von
mindestens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO
zu erbringen.

     Dabei ist Folgendes zu beachten:

     -      Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der
Anforderung sind die Bezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reichen will, bei Einzelbewerberinnen/Einzel-
bewerbern das Kennwort, sowie Familienname,
Vornamen und Wohnort der/des vorzuschlagen-
den Bewerberin/Bewerbers anzugeben.
Parteien und Wählergruppen haben ferner die
Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers in
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung
nach § 17 KWahlG zu bestätigen. Die Wahllei-
terin/der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf
der Formblätter zu vermerken.

     -      Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich unter-
schreiben. Die Angaben zum Familiennamen,
Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift
(Hauptwohnung) der Unterzeichnerin/des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung
sollen von der Unterzeichnerin/dem Unterzeich-
ner persönlich und handschriftlich ausgefüllt
werden.

     -      Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist
auf dem Formblatt oder gesondert eine
Bescheinigung seiner Gemeinde nach dem
Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen,
dass sie/er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

     
     -      Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf

nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet,
so ist ihre/seine Unterschrift auf allen weiteren
Wahlvorschlägen ungültig. Leistet ein
Wahlberechtigter mehrere Unterstützungsunter-
schriften für verschiedene Wahlvorschläge mit
unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt
es für die Gültigkeit ausschließlich auf die
Reihenfolge der Vorlage durch die
Wahlvorschlagsträger bei der Gemeinde an, die
die Wahlberechtigung bescheinigt. Gültig ist die
zuerst vorgelegte Unterstützungsunterschrift.
Die gleichzeitige Unterzeichnung einer
Reserveliste bleibt unberührt.

     Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die
Bewerberin/den Bewerber ist zulässig.

5.  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

     -      Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des
Bewerbers nach dem Muster der  Anlage 12a zur
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a
zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungs-
gemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist
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Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen
Wahlvorschlags.

     -      Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem
Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die
Bescheinigung kann auch auf dem
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a
zur KWahlO erteilt werden.

     -      Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder
Wählergruppen eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Versammlung der Partei
oder Wählergruppe zur Aufstellung der
Bewerberinnen/Bewerber mit den nach § 17
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift
und der Versicherungen an Eides statt einem
anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt
ist (siehe auch Nr. 1.3 Abs. 9 dieser
Bekanntmachung).

     -      Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des
KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der
Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für
erforderlich hält.

B   Wahlvorschläge für die Reserveliste

1.  Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen/
Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder
Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von
der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterze-
ichnet sein.

2.  Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage
11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss
enthalten:

     
     -      den Namen der Partei oder Wählergruppe, die

die Reserveliste einreicht;

     -      Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-
Adresse oder Postfach sowie Staatsan-
gehörigkeit der Bewerberinnen/Bewerber in
erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nach § 13
Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr
und die Beschäftigungsbehörde oder die
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie
beschäftigt sind, anzugeben.

     Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften
der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

     Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass
eine Bewerberin/ein Bewerber, unbeschadet der
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin/Ersatz-
bewerber für einer/einen im Wahlbezirk oder für
eine/einen auf einer Reserveliste aufgestellte/aufge-
stellten Bewerberin/Bewerber sein soll.

3.  Soll eine Bewerberin/ein Bewerber auf der Reser-
veliste Ersatzbewerberin/Ersatzbewerber für eine/
einen im Wahlbezirk oder für eine/einen auf der
Reserveliste aufgestellte andere Bewerberin/aufge-
stellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2

KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten:

     -      den Familien- und die Vornamen der/des zu
ersetzenden Bewerberin/Bewerbers;

     -      den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der
Reserveliste, in dem oder unter der die/der zu
ersetzende Bewerberin/Bewerber aufgestellt ist.

4.  Reservelisten der unter Nr. 1.4 genannten Parteien
und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 100 Wahlberechtigten des Wahlgebietes der
Stadt Oberhausen persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein.

5.  Muss die Reserveliste von mindestens 100
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem
Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der
Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die
Unterzeichnung gilt Nr. II A 4. entsprechend. 

6.  Die Zustimmungserklärung der Bewerberinnen/Be-
werber ist auf der Reserveliste nach dem Muster der
Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage
12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung
der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerberin-
nen/Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk
aufgestellt sind und die Bescheinigung dem
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

Zu III.:  Listenwahlvorschlägen für die Wahl der
Bezirksvertretungen

Rechtsgrundlagen

1.  Das Stadtgebiet Oberhausen ist auf Grund des § 35
der Gemeindeordnung NRW in drei Stadtbezirke
eingeteilt. Die drei Stadtbezirke entsprechen den
Gebieten der drei Stadtteile Alt-Oberhausen,
Oberhausen-Sterkrade und Oberhausen-Osterfeld.
Demnach wird

     der Stadtbezirk Alt-Oberhausen 
     die Wahlbezirke                                01 - 13,
     der Stadtbezirk Oberhausen-Sterkrade 
     die Wahlbezirke                                14 - 24,
     der Stadtbezirk Oberhausen-Osterfeld 
     die Wahlbezirke                                25 - 29

     umfassen.

     Für jeden Stadtbezirk ist gemäß § 36 der
Gemeindeordnung NRW eine Bezirksvertretung zu
bilden.

     Die drei Bezirksvertretungen haben nach der Haupt-
satzung der Stadt Oberhausen folgende
Mitgliederzahlen:

     Bezirksvertretung 
     Alt-Oberhausen                                 19 Mitglieder
     Bezirksvertretung 
     Oberhausen-Sterkrade                      17 Mitglieder
     Bezirksvertretung 
     Oberhausen-Osterfeld                       15 Mitglieder

2.  Wahlberechtigt für die Wahl der Bezirksvertretung eines
Stadtbezirkes ist, wer in diesem Stadtbezirk für die Wahl
des Rates wahlberechtigt ist (§ 46a Abs. 4 KWahlG).
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     Wählbar für die Bezirksvertretung sind alle nach Satz
1 Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben und die übrigen Voraussetzungen des § 12
KWahlG erfüllen, sowie - bei Fehlen eines
entsprechenden Wohnsitzes im Stadtbezirk - die
Wahlberechtigten, die in einem Gemeinde-
wahlbezirk des Stadtbezirks als Bewerberin/
Bewerber für die Wahl des Rates aufgestellt sind 
(§ 46a Abs. 4 KWahlG).

     Nicht wählbar ist gem. § 12 Abs. 2 KWahlG, wer am
Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepu-
blik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

3.  Die Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten
Parteien und Wählergruppen müssen ferner in den
Stadtbezirken Alt-Oberhausen und Oberhausen-
Sterkrade von jeweils 50 und im Stadtbezirk
Oberhausen-Osterfeld von 28 Wahlberechtigten des
Stadtbezirks persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein (§ 46a Abs. 5 KWahlG). Die
Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu
erbringen (Anlage 14b zu § 72 KWahlO).

     Hat die Partei oder Wählergruppe eine über das
Gebiet der Stadt Oberhausen hinausgehende
Organisation, so brauchen Satzung und Programm
nicht eingereicht zu werden, wenn im Falle einer
nicht über den Regierungsbezirk hinausgehenden
Organisation der Regierungspräsident, im Falle einer
über den Regierungsbezirk hinausgehenden
Organisation das Innenministerium bestätigt, dass
sie ihm ordnungsgemäß eingereicht sind (§ 26 Abs. 5
KWahlO).

     Eine Bewerberin/ein Bewerber darf, unbeschadet
ihrer/seiner Bewerbung für die Wahl des Rates, nur
in einem Listenwahlvorschlag benannt werden. Als
Bewerberin/Bewerber in einem Listenwahlvorschlag
kann nur benannt werden, wer in einer Mitglieder-,
Vertreter- oder Wahlberechtigtenversammlung im
Gebiet der Stadt Oberhausen oder des Stadtbezirks
hierzu gewählt worden ist (§ 46a Abs. 5 KWahlG).

4.  Der Listenwahlvorschlag soll nach dem Muster der
Anlage 11c zu § 72 Abs. 1 KWahlO eingereicht wer-
den. Er muss enthalten:

     a)    den Namen der Partei oder Wählergruppe, die
den Listenwahlvorschlag einreicht,

     b)    Familiennamen, die Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie
Staatsangehörigkeit der Bewerberinnen/
Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei
Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der
sie beschäftigt sind, anzugeben.

     Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson
enthalten.

     Soll eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Listen-
wahlvorschlag Ersatzbewerberin/Ersatzbewerber für
eine/einen in dem Listenwahlvorschlag benannte
andere Bewerberin/anderen Bewerber sein, so muss
der Listenwahlvorschlag ferner enthalten:

     a)    den Familien- und die Vornamen der/des zu
ersetzenden Bewerberin/Bewerbers,

     b)    die laufende Nummer des Listenwahl-
vorschlages, unter der die/der zu ersetzende
Bewerberin/Bewerber aufgestellt ist (§ 72 Abs. 2
KWahlO).

     Dem Listenwahlvorschlag sind gem. § 72 Abs. 4
KWahlO beizufügen:

     a)    die Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers
nach dem Muster der Anlage 12b, dass sie/er
der Aufstellung zustimmt und dass sie/er für
keinen anderen Listenwahlvorschlag in einem
Stadtbezirk der Stadt Oberhausen ihre/seine
Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/
Bewerber gegeben hat; die Erklärung kann auf
dem Listenwahlvorschlag nach dem Muster der
Anlage 11c gegeben werden,

     b)    eine Bescheinigung des Oberbürgermeisters
nach dem Muster der Anlage 13a, dass die
Bewerberin/der Bewerber in dem Stadtbezirk
wählbar ist; die Bescheinigung kann auf dem
Listenwahlvorschlag nach dem Muster der
Anlage 11c erteilt werden; einer Bescheinigung
der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit
Bewerberinnen/Bewerber gleichzeitig in einem
Wahlbezirk oder auf einer Reserveliste für die
Wahl des Rates aufgestellt sind und die
Bescheinigung für diese Wahlvorschläge vorliegt
oder beigebracht wird,

     c)    eine Ausfertigung der Niederschrift über die
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung der Bewerberinnen/Bewerber mit
den nach § 46a Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 8
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an
Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht,
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und
der Versicherungen an Eides statt einem
anderen Listenwahlvorschlag im Gebiet der
Stadt Oberhausen beigefügt ist; die Niederschrift
soll nach dem Muster der Anlage 9b gefertigt, die
Versicherungen an Eides Statt nach dem Muster
der Anlage 10b abgegeben werden,

     d)    sofern sich Beamte oder Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 KWahlG
bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst-
oder Arbeitsverhältnis sowie ihre ausgeübte
Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung
von Zweifeln für erforderlich hält.

5.  Muss ein Listenwahlvorschlag von Wahlberechtigten
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formblättern nach Anlage 14b zu § 72 Abs.
3 KWahlO, die vom Wahlleiter kostenfrei geliefert
werden, zu erbringen. Die Vorschriften für die
Unterzeichnung eines Wahlvorschlages oder einer
Reserveliste gelten sinngemäß.

     Bei der Anforderung der Formblätter ist die
Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreichen will, anzugeben. Diese
Angaben werden im Kopf der Formblätter vermerkt.

Oberhausen, 15.04.2020     

Motschull
Wahlleiter
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen
Widmung dreier Straßen

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen
Bekanntmachung folgende Straßen für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraßen:

     Auf dem Schacht (Gemarkung Osterfeld, Flur 29,
Flurstück 321

     Zur Seilfahrt (Gemarkung Osterfeld, Flur 29,
Flurstücke 316 u. 317)

     Zur Kokerei (Gemarkung Osterfeld, Flur 29,
Flurstück 315)

Die zu widmenden Flächen sind in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung zeichner-
isch dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39,
40213 Düsseldorf, Klage erhoben werden.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe
der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-

gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über
das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Wird die Klage allerdings schriftlich erhoben, so soll ihr
je eine Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des
öffentlichen Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt
werden. Wird die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen
Verschulden als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis
Gemäß § 110 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 JustG NRW ist das
einem Klageverfahren bislang vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Entsprechend der
oben stehenden Rechtsbehelfsbelehrung kann gegen
diesen Bescheid also direkt Klage erhoben werden.
Zur Vermeidung unnötiger Kosten haben Sie jedoch
unabhängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger
Erhebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der im
Briefkopf dieses Bescheides angegebenen Stelle in
Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage
behoben und kann der Bescheid ggf. insbesondere hin-
sichtlich etwaiger offensichtlicher Unrichtigkeiten kor-
rigiert werden, so dass es einer Klageerhebung nicht
mehr bedarf.
Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen Klärungsver-
such allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem
Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 08.04.2020

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen
Widmung einer Verkehrsfläche

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen
Bekanntmachung folgende Verkehrsfläche teilweise für
den öffentlichen Verkehr:

     Emmericher Straße, Park & Ride Parkplatz
(Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 27, Flurstück
357 tlw.

Die zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung zeichner-
isch dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39,
40213 Düsseldorf, Klage erhoben werden.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektron-
ischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung

und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe
der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über
das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Wird die Klage allerdings schriftlich erhoben, so soll ihr
je eine Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des
öffentlichen Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt
werden. Wird die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen
Verschulden als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis
Gemäß § 110 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 JustG NRW ist das
einem Klageverfahren bislang vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Ent-

sprechend der oben
stehenden Rechts-
behelfsbelehrung
kann gegen diesen
Bescheid also direkt
Klage erhoben wer-
den.
Zur Vermeidung un-
nötiger Kosten ha-
ben Sie jedoch un-
abhängig hiervon
die Möglichkeit, sich
vor etwaiger Erhe-
bung einer Klage
kurzfristig zunächst
mit der im Briefkopf
dieses Bescheides
angegebenen Stelle
in Verbindung zu
setzen. In vielen
Fällen können so
etwaige Unstim-
migkeiten bereits im
Vorfeld einer Klage
behoben und kann
der Bescheid ggf.
insbesondere hin-

sichtlich etwaiger offensichtlicher Unrichtigkeiten kor-
rigiert werden, so dass es einer Klageerhebung nicht
mehr bedarf.
Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen Klärungsver-
such allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem
Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 08.04.2020

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen


